
Die Neuauflage der DIN 
1946-6 nach rund 10 Jah-

ren war notwendig gewor-
den, nachdem mehrere euro-
päische Normen erschienen 
sind, die Teile der Norm be-

rühren, und die Norm dar-
über hinaus an den Stand 
der technischen Entwicklung 
in der Lüftungstechnik an-
gepasst werden musste. Für 
die Lüftung von fensterlosen 

Räumen, die auf der „Bauauf-
sichtlichen Richtlinie über die 
Lüftung fensterloser Küchen, 
Bäder und Toilettenräume in 
Wohnungen (BRL)“ aufbaut, 
wurde die DIN 18017-3 analog 
überarbeitet.

Gegenüber DIN 1946-
6:1998-10 wurden folgende we-
sentliche Änderungen vorge-
nommen:

Anpassung an europäische 
Normen

Seit Oktober 1998 sind meh-
rere europäische Normen er-
schienen, die Teile der DIN 
1946-6 Norm berühren. Ins-
besondere handelt es sich 
um die Normenreihe DIN EN 
13141 mit den Teilen 1 bis 10, 
um DIN EN 13142, um DIN EN 
13465 und DIN EN 15242 sowie 
um TR EN 14788.
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Astrid Rührig*

Im November 2008 hat der zuständige Normenausschuss die überarbeitete DIN 1946-6 

„Raumlufttechnik – Lüftung von Wohnungen, Allgemeine Anforderungen, Anforderungen 

zur Auslegung, Ausführung und Kennzeichnung, Inbetriebnahme und Übergabe sowie 

Instandhaltung“ zum Weißdruck verabschiedet. Voraussichtlich im Februar 2009 wird die 

Norm erscheinen und damit die DIN 1946-6 in der Fassung vom Oktober 1998 ersetzen. 

Nachfolgend die wesentlichen Änderungen dieser bedeutenden Lüftungsnorm.

DIN 1946-6 zum Weißdruck verabschiedet

Neue Lüftungsregeln für  
Planer und Ausführende

*) Astrid Rührig, Schulungs
ingenieurin/Training bei der 
Pluggit GmbH



Einführung eines  
Lüftungskonzeptes

Die Energieeinsparverord-
nung fordert grundsätzlich 
für alle neu zu errichtenden 
Gebäude eine luftdichte Bau-
weise. Um dem Gebäude und 
vor allem den Bewohnern 
trotzdem den hygienisch er-
forderlichen Mindestluftwech-
sel zu gewährleisten, muss zu-
künftig immer die Notwendig-
keit von lüftungstechnischen 
Maßnahmen geprüft und ggf. 
ein geeignetes Lüftungssys-
tem ausgewählt werden.

Die Problematik des mög-
licherweise nicht mehr aus-
reichenden Luftwechsels er-
gibt sich in verstärktem Aus-
maß auch bei der Sanierung 
von Wohngebäuden. Gemäß 
neuer DIN 1946-6 ist eine In-
standsetzung/Modernisierung 
eines bestehenden Gebäudes 
immer dann lüftungstech-
nisch relevant, wenn ausge-
hend von einem für den Ge-
bäudebestand anzusetzenden 
n50-Wert von 4,5 h-1

∑ � im MFH mehr als 1/3 der 
vorhandenen Fenster aus-
getauscht werden und

∑ � im EFH mehr als 1/3 der 
vorhandenen Fenster aus-
getauscht bzw. mehr als 1/3 
der Dachfläche abgedichtet 
werden.

Dass heißt, in diesen Fällen 
ist zukünftig ein Lüftungskon-
zept zu erstellen. Das Konzept 
kann von jedem Fachmann/
jeder Fachfrau erstellt wer-
den, der/die in der Planung, 
der Ausführung oder der In-
standhaltung von lüftungs-

technischen Maßnahmen 
oder in der Planung und Mo-
dernisierung von Gebäuden 
tätig ist. Es baut dabei immer 
auf der lüftungstechnischen 
Situation der gesamten Nut-
zungseinheit auf.

Neue Lüftungsstufe:  
„Lüftung zum Feuchteschutz“

Mit dem Erscheinen der 
neuen Norm unterscheidet 
man in Abhängigkeit von 
der Nutzung zukünftig in fol-
gende Lüftungs-Betriebsstu-
fen:
∑ � Lüftung zum Feuchteschutz 

qv,ges,FL

∑ � Reduzierte Lüftung qv,ges,RL

∑ � Nennlüftung qv,ges,NL

∑ � Intensivlüftung qv,ges,IL

Zusätzlich zu den bisher 
bekannten drei Lüftungsstu-
fen wurde also eine vierte Lüf-
tungsstufe, die „Lüftung zum 
Feuchteschutz“ (Minimalbe-
trieb) definiert und beschrie-
ben. Darunter wird eine nut-
zerunabhängige (!) Lüftung, 
in Abhängigkeit vom Wär-
meschutzniveau des Gebäu-

des und unter üblichen Nut-
zungsbedingungen (Feuch-
telasten, Raumtemperaturen) 
verstanden, die den Bauten-
schutz (Vermeidung von 
Schimmelpilz und Feuchte-
schäden) zum Ziel hat.

Immer dann, wenn der 
notwendige Luftvolumen-
strom zum Feuchteschutz 
qv,ges,NE,FL größer ist als der 
Luftvolumenstrom durch In-
filtration qV,Inf,wirk (= einströ-
mende Außenluft durch bau-
technisch nicht vermeidbare 
Restundichtigkeiten) werden 
lüftungstechnische Maßnah-
men in einer Nutzungseinheit 
erforderlich. Bei der Erstellung 
des Lüftungskonzeptes ist des-
halb im ersten Schritt immer 
dieses Kriterium zu prüfen.

Es gilt: Wenn
∑ � qv,ges,NE,FL > qV,Inf,wirk dann 

ist eine lüftungstechnische 
Maßnahme notwendig.

∑ � qv,ges,NE,FL < qV,Inf,wirk dann ist 
keine lüftungstechnische 
Maßnahme notwendig.

Dabei werden u. a. die Geo-
metrie des Gebäudes, die Qua-
lität des Wärmeschutzes, die 
Gebäudedichtheit sowie die 
Lage des Gebäudes (wind-
starke oder windschwache Ge-
gend) berücksichtigt. Die er-
forderlichen Berechnungsglei-
chungen liefert die Norm.

Die Auswahl des Lüftungs-
systems bleibt dem Planenden 
bzw. dem Bauherrn überlas-
sen. Es stehen grundsätzlich 
freie oder ventilatorgestütz-
te Systeme der Wohnungs-
lüftung zur Verfügung. All-
gemeine Anforderungen wie 
Brand- und Schallschutz, Be-
haglichkeit und einzuhalten-
de Luftvolumenströme in be-
stimmten Räumen sind bei 
der Auswahl des Lüftungssys-
tems genauso zu berücksich-
tigen wie die darüber hinaus 
projektbezogenen Anforde-
rungen, z. B. erhöhter Schall-
schutz, hohe Energieeffizi-
enz oder einwandfreie Hy-
giene. In vielen Fällen wird 
die Wahl deshalb zukünftig 
auf Zu-/Abluftsysteme mit 
hocheffizienter Wärmerück-
gewinnung fallen, nicht zu-
letzt auch, um Förderkriterien 
(z. B. jene der KfW) erfüllen zu 
können. Die folgenden Aus-
führungen beziehen sich des-
halb auf ventilatorgestützte 
Lüftungssysteme.

Volumenströme neu festgelegt
Die den Lüftungsstufen 

zugeordneten Außenluftvo-
lumenströme sowie die Ab-
luftvolumenströme wurden 
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∂ Tabelle 5 aus DIN 1946-6: Mindestwerte der Gesamt-Außenluftvolumenströme qv,ges,NE in m3/(h · NE) für  
Nutzungseinheiten (NE), Achtung: Zahlenwerte jeweils einschließlich Infiltration.

Fläche der Nutzungseinheit 
ANE (in m2) ≤ 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210

Lüftung zum Feuerschutz 
Wärmeschutz hoch
qv, ges, NE, FLh

15 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Lüftung zum Feuchteschutz 
Wärmeschutz gering
qv, ges, NE, FLg

20 30 40 45 55 60 70 75 80 85

Redzierte Lüftung
qv, ges, NE, RL

40 55 65 80 95 105 120 130 140 150

Nennlüftung
qv, ges, NE, NL

55 75 95 115 135 155 170 185 200 215

Intensivlüftung
qv, ges, NE, IL

70 100 125 150 175 200 220 245 265 285

∂ Tabelle 7 aus DIN 1946-6: Gesamt-Abluftvolumenströme qv,ges,R,ab bei ventilatorgestützter Lüftung für einzelne Räume 
mit oder ohne Fenster, Achtung: Zahlenwerte jeweils einschließlich Infiltration.

Raum

Gesamt-Abluftvolumenströmea) qv.ges.R.ab in m3/h

Lüftung zum 
Feuchteschutz

FL

Reduzierte 
Lüftung

RL

Nennlüftung
NL

Intensivlüftung 
IL

Hausarbeitsraum

Berechnungs
gleichung in der 

Norm

Berechnungs
gleichung in der 

Norm

25

Berechnungs
gleichung in der 

Norm

Kellerraum (z. B. Hobbyraum)

WC

Küche, Kochnische

45Bad mit/ohne WC

Duschraum

Sauna- bzw. Fitnessraum 100



neu festgelegt. Ebenso die 
Berechnung des Außenluft-
volumenstromes durch In- 
und Exfiltration dem Stand 
der Technik angepasst. Der 
in Gebäuden bzw. Nutzungs-
einheiten wirksame Gesamt-
Außenluftvolumenstrom qv,ges 
addiert sich aus drei Außen-
luftvolumenstrom-Anteilen 
(alle in m3/h):
qv,ges = �qv,LtM + qv,Inf,wirk  

(+ qv,Fe,wirk)

mit
qv,ges	� Gesamt-Außenluft-

volumenstrom,
qv,LtM	� Luftvolumenstrom 

durch lüftungstech-
nische Maßnah-
men (frei oder

	 ventilatorgestützt),
qv,Inf,wirk	� wirksamer Luftvo-

lumenstrom durch 
Infiltration,

qv,Fe,wirk	� wirksamer Luftvo-
lumenstrom durch 
manuelles Fens-
teröffnen (kommt 
für die Auslegung 
von lüftungstech-
nischen Maßnah-
men nach dieser 
Norm nicht zum 
Ansatz).

Der Gesamt-Außenluftvo-
lumenstrom wird festgelegt 
aus dem für die Nutzfläche 
der Nutzungseinheit qv,ges,NE 

erforderlichen Volumenstrom 
nach Tabelle 5 oder nach der 
Summe der Abluftvolumen-
ströme für die einzelnen Räu-
me qv,ges,R,ab nach Tabelle 7, je 
nachdem welcher der beiden 
Werte größer ausfällt.

Zwischenwerte bzw. Au-
ßenluftvolumenströme für 
Nutzungsflächen größer 
210 m2 (pro Wohnung bzw. 
Nutzungseinheit) können in-
terpoliert bzw. extrapoliert 
oder mit Berechnungsglei-
chungen ermittelt werden.

Der Außenluftvolumen-
strom durch Infiltration in 
einem Gebäude hängt dabei 
von vielen Einflussfaktoren 
ab, wie z. B.
∑ � tatsächliche Wind

geschwindigkeit am  
Gebäude,

∑ � Windrichtung,
∑ � Gebäudeform,
∑ � Gebäudehöhe,
∑ � Nachbarbebauung bzw.  

-bewuchs,
∑ � Gebäudedichtheit und 

Verteilung der Leckagen,
∑ � Art des Lüftungssystems,
∑ � Art und Anordnung der 

Lüftungskomponenten,
und muss nach einer Glei-
chung berechnet werden.

Nach Auswahl eines Lüf-
tungsgerätes und der Festle-
gung eines Zuluftvolumen-
stromes für die Lüftungsan-
lage (bei Nennlüftung) erfolgt 
die Aufteilung auf die einzel-
nen Zulufträume. Die Norm 
empfiehlt hierzu Aufteilungs-
faktoren (Tabelle 14) die nach 
typischen Raumnutzungen 
festgelegt wurden. Abwei-
chungen sind möglich, wenn 
diese vom Planer fachlich be-
gründet werden.

Dokumentation und  
Kennzeichnung werden Pflicht

Komplett neu gefasst wur-
de auch der Abschnitt „Do-
kumentation und Kennzeich-
nung“. Im Rahmen des Lüf-
tungskonzeptes muss künftig 
die Auswahl des Lüftungssys-
tems dokumentiert werden, 
und nach Abschluss der Pla-
nung sind alle Dokumentati-
onen, wie z. B. Planungsunter-
lagen, an den Auftraggeber 
zu übergeben. Lüftungsanla-
gen erhalten eine allgemeine 
Kennzeichnung, siehe Bild. 
Besonders interessant ist die 
Möglichkeit mit „H“, „E“ oder 

„S“ zu kennzeichnen, aber 
nur dann, wenn die Anlage 
besonders hohe und in der 
Norm beschriebene Anforde-
rungen an 
∑ � Raumluftqualität  

(Hygiene),
∑ � Energieeffizienz (ratio-

neller Energieeinsatz),
∑ � Schallschutz
erfüllt.

Hier ein Beispiel für eine 
vollständige Anlagenkenn-
zeichnung:

ZuAbLS - Z - WE - WÜT - E - 
H - 0 - S – 0

Für 1	� – Lüftungssystem ven-
tilatorgestützte Lüf-
tung, Zu-/ Abluftsys-
tem = ZuAbLS

Für 2	�– Anordnung – Lüf-
tungsgerät/Ventilator 
zentral - Z

Für 3	�– Anordnung – Lüf-
tungsanlage Wohnung 
im MFH – WE

Für 4	�– Wärmerückgewin-
nung Wärmeübertra-
ger – WÜT

Für 5	�– Besondere Energie-
nutzung Rationeller 
Energieeinsatz bestä-
tigt – E

Für 6	�– Besondere Raumluft-
qualität Hygiene be-
stätigt – H

Für 7	� – Rückschlagklappe 
ohne Rückschlagklap-
pe – 0

Für 8	�– Schallschutz mit ein-
heitlicher Angabe – S

Für 9	�– Gemeinsamer Betrieb 
mit Feuerstätte ohne 
Nachweis – 0

Auch die Abschnitte „Inbe-
triebnahme und Übergabe“ 
sowie „Instandhaltung“ wur-
den komplett neu gefasst.

Weitere Neuerungen der Norm
Neben den genannten Ab-

schnitten werden in der Norm 
z. B. auch Anforderungen an 
den Schall- und Brandschutz 
und zum Betrieb von Feuer-
stätten und Lüftungsanlagen 
beschrieben, die im Einklang 
mit den baurechtlichen Vor-
schriften stehen. Weiter ent-
hält die Norm ein sogenann-
tes „Gleichwertigkeitsverfah-
ren“, mit dem verschiedene 
Systeme (zentrale/dezentra-
le Lüftung) primärenerge-
tisch verglichen werden kön-
nen. Aufgrund des relativ gro
ßen Umfanges der neuen DIN 
1946-6 (gegenüber DIN 1946-6: 
1998-10) wurde höchste Priori-
tät auf eine einfache Struktur, 
die leichte Lesbarkeit und die 
Entwicklung von Formblät-
tern gelegt. Die Norm bie-
tet damit eine umfassende 
Grundlage für Planung, Be-
trieb und Errichtung von 
Lüftungssystemen und wird 
schon bald von zentraler Be-
deutung für die Wohnungs-
lüftung in Deutschland sein. 
� ∂
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∂ Tabelle 14 aus DIN 1946-6: Empfohlene Aufteilung der Zuluftvolumenströme.

Raum
Faktor fR zu zur planmäßigen Auf-
teilung der Zuluftvolumenströme

Wohnzimmer 3 (± 0,5)

Schlaf-/Kinderzimmer 2 (± 0,5)

Esszimmer

1,5 (± 0,5)Arbeitszimmer

Gästezimmer

∂ Künftig Pflicht: die Kennzeichnung von Wohnungslüftungsanlagen.


